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Urteil

lm Namen des Volkes!

In dem Rechtsstreit
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Beklagte und Berufungskläger

Kläger und Berufungsbeklagte

05.02.2010

Fichtner und

2. des Hern
I

J '

Itinnen und Rechtsanwältelf

Geschäftszeichen:llID

gegen
.

1.  Frau I
(-

2. Herrn I

Prozessbevollmächtigte zu 1, Z: RechtsanwälteIrr
GeschäftszeichenlD

wegen schadensersatzes nach verkehrsunfail (Mietwagenkosten)

hat die 1' Zivilkammer des Landgerichts Halle auf die mündliche Verhandlung vom
durch den Präsidenten des Landgerichts schwa', den Richter am Landger.icht Dr.
die Richterin am Landgericht Weiß_Ehm

f ü r  R e c h t  e r k a n n t :

1' Die Berufung der Bekragten gegen das urteir des Amtsgerichts Naumburg vom
8'4'2009, Geschäfts-N r. 12 c 649107 (r), wird zurückgewiesen.
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2' Die Beklagten haben die Kosten des Berufungsverfahrens als Gesamtschuldner zu
tragen.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

u n d  b e s c h l o s s e n :

Der streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 1.01 1,00 EUR festgesetzt.

Gründe

t .

Auf die Darstellung

313 a Abs. 1 Satz 1

il.

Die Berufung ist zulässig.

Die Beklagtenvertreter haben nach wiederum erhobener Rüge
fungsverhandlung ihre Bevolrmächtigung durch die Bekragte zu
generalvollmacht nachgewiesen.

i l t .

dertatsächlichen Fäststei lungen wird gemäß ss 540 Abs. 1 satz 1 Nr. 1.
ZPO vezichtet.

durch die Kläger in der Beru-

1) durch Vorlage der Original-

Die Berufung ist unbegründet.
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Die Kläger haben einen Anspruch gegen die Beklagten als Gesamtschuldner aus gg 7 Abs. 1,
17 Abs' 2 und 3 stvc, gegenüber der Beklagten zu 1) i. V. m. g 3 Abs. 1 pftvc in der bis zum
31.12.2007 geltenden Fassung, auf Zahrung von 1.01 1,00 EUR.

Dass die Beklagten zu 100 o/o auf Ersatz des den jetzigen Klägern als Rechtsnachfolgern des
f rühe renK |ägers ,Her rnE ,be idemVerkeh rsun fa | | vom7,3 .2o06 inNaumburg

entstandenen schadens haften, ist zwischen den parteien unstreitio.

Die Kläger haben Anspruch auf Ersatz der ihnen entstanden Mietwagenkosten.

a) Mietwagenkosten gehören regelmäßig zu den Kosten der schadensbehebung im sinne des
S 249 Abs' 1, Abs. 2 S. 1 BGB (vgl. BGH, Urtei l  vom 1S.2.ZOOS, Vl ZR 160104, mit weiteren
Nachweisen, in juris, NJW2005, 1043f.).
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Der Geschädigte kann nach $ 249 Abs.Z satz 1 BGB als Herstellungsaufiruand den Ersatz der
Mietwagenkosten verlangen, die ein verständiger, wirtschaftlich vernünftig denkender Mensch
in seiner Lage für zweckmäßig und notwendig halten darf. Der Geschädigte hat nach dem aus
dem Grundsatz der Erforderlichkeit hergeleiteten wirtschaftlichkeitsgebot im Rahmen des ihm
Zumutbaren stets den wirtschaftlicheren weg der schadensbehebung zu wählen. Das bedeutet
für den Bereich der Mietwagenkosten, dass er von mehreren auf dem örflich relevanten Markt -
nicht nur für unfallgeschädigte - erhältlichen Tarifen für die Anmietung eines vergteichbaren
Ersatzfahzeuges (innerhalb eines gewissen Rahmens) grundsätzlich nur den günstigeren
Mietpreis verlangen kann, Danach kommt es grundsätzlich darauf an, ob der berechnete Tarif
gerechtfertigt sein könnte, weil die Besonderheiten dieses Tarifs mit Rücksicht auf die unfallsi-
tuation (etwa die Vorfinanzierung, das Risiko eines Ausfails mit der Ersatzforderung wegen
falscher Beweftung der Anteile am unfallgeschehen durch den Kunden oder das Mietwagenun-
ternehmen u'ä') einen gegenüber dem,,Normaltarif" höheren preis rechtfertigen, weil sie auf
Leistungen des Vermieters beruhen, die durch die Besonderheiten der unfallsituation veran-
lasst und infolge dessen zur schadensbehebung nach g 24g BGB erforderlich sind (vgl. BGH,
Urteil vom 14.10.2009, Vl ZR 30g/07, zitiert nach juris).

b) Nach Auffassung der Kammer kommt es nicht darauf an, wie der vom Mietwagenunterneh-
men in Rechnung gestellte Tarif bezeichnet worden ist, ob als Normaltarif oder als unfallersatz-
tarif' Maßgeblich ist, welche Leistungen gegenüber dem früheren Kläger erbracht worden sind.
Hier sind die 'Mietwagenkosten vorfinanziert worden, was in der Regel ein entscheidendes
Merkmal eines Unfallersatztarifes darstellt. Dass der Tarif nicht als unfallersatztarif bezeichnet
wird oder dass nachträglich eine für den Kunden günstigere Abrechnung erfolgt, ändert nichts
daran' dass die oben genannten Voraussetzungen vorliegen müssen, damit die Kläger die
aufgewendeten Mietwagenkosten von den Beklagten ersetzt verrangen können.

c) Die Frage, ob ein unfallersatztarif hiernach auf Grund unfallspezifischer Kostenfaktoren
erforderlich im sinne des $ 249 Abs.2 satz 1 BGB ist, kann offen bleiben, wenn feststeht, dass
dem Geschädigten ein günstigerer ,,Normaltarif" in der konkreten situation ohne weiteres
zugänglich war, so dass ihm eine kostengünstigere Anmietung unter dem Blickwinkel der ihm
gemäß S 254 BGB obliegenden schadensminderungspflicht zugemutet werden konnte (vgl.
BGH, urteil vam 14.10.2009, vr zR 308/07, zitiert nach juris).

solche Feststeilungen können hier jedoch nicht getroffen werden.

Die Beklagte zu 1) hat lediglich behauptet, dass sie sicherheiten gestellt hätte, wenn der
frühere Kläger bei ihr nachgefragt hätte. Damit haben die Beklagten aber nicht dargetegt, dass
dem früheren Kräger ein günstigeres Angebot konkret zugängrich gewesen ist.
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d) Ebenso kann die Frage nach der Erforderlichkeit eines unfallersatztarifs auf Grund unfall-
spezifischer Kostenfaktoren offen bleiben, wenn es zur übezeugung des Tatrichters feststeht.
dass dem Geschädigten die Anmietung zlrm ,,Normaltarif" nach den konkreten Umständen nicht
zugänglich gewesen ist, denn der Geschädigte kann in einem solchen Fall einen den ,,Normal-
tarif' übersteigenden Betrag im Hinblick auf die subjektbezogene schadensbetrachtung auch
dann verlangen' wenn die Erhöhung nicht durch unfallspezifische Kostenfaktoren gerechtfertigt
wäre' Hierbei ist es im Falle eines unfallersatztarifs sache des Geschädigten, dazulegen und
zu beweisen' dass ihm unter Berücksichtigung seiner individuellen Erkenntnis- und Einfluss-
möglichkeiten sowie der gerade für ihn bestehenden schwierigkeiten unter zurnutbaren An_
strengungen auf dem in seiner Lage zeitlich und örilich relevanten Markt - zumindest auf
Nachfrage - kein wesentlich günstigerer Tarif zugänglich war. unterlässt der Geschädigte die
Nachfrage nach günstigeren Tarifen, geht es nicht um die Verletzung der schadensminde-
rungspflicht' für die grundsätzlich der schädiger die Beweislast trägt, sondern um die scha-
denshöhe' die der Geschädigte dazulegen und erforderlichenfalls zu beweisen hat (vgl. BGH,
Urteil vom 14.110.ZOO1, Vl ZR 3Og/07, zitiert nach juris).

Den sich daraus ergebenden Erkundigungspflichten genügt der Geschädigte grundsätzlich nicht
dadurch' dass er sich von einem Mitarbeiter der Autovermietung über vergleichbare Tarife von
Konkurrenzunternehmen beraten lässt und Einblick in ihm vorgelegte preislisten oder die
schwacke-Mietpreisliste nimmt (vgl. BGH, urteil vom 14.10.200g, vl zR 21vrc7,zitiert nachjuris, dort Rz. g).

Nur auf diese weise hat sich der frühere Kläger aber nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme
vor dem Amtsgericht über preise anderer Vermieter informiert, wie der Zeuge - bekun_
det hat.

Dies kann aber dahinstehen, da die Verletzung der Erkundigungspflicht im vorliegenden Fall
nicht kausal für die Höhe der entstandenen Mietwagenkosten geworden ist.

Nach der ständigen Rechtsprechung der Kammer ist einem Geschädigten ein sogenannter
Bazahlertarif nicht zugänglich, wenn er weder über eine Kreditkarte verfügt noch sonst in der
Lage ist' Vorkasse zu leisten' Denn nach Kenntnis der Kammer aus diversen anderen Rechts-
streitigkeiten über Mietwagenkosten kann ein Fahrzeug zum sogenannten Bazahrer- oder
selbstzahlertarif nur angemietet werden, wenn die Mietwagenkosten bei Anmietung entweder
per Kreditkarte oder gegen Vorkasse be glichen werden (vgl. dazu auch BGH, u rteil vom'19.2'2008, 

vr zR 32roz, NJW-RR 2008, 6g9 ff., zitiert nach juris, dort Rz. 1g).

Ein solcher Fall liegt hier vor, da die Kläger behauptet haben, dass der frühere Kläger zum
Unfallzeitpunkt über keine Kreditkarte verfügt habe und seine ec-Karte nicht habe einsetzen
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können, weil das Konto wegen erheblicher Belastungen für das Einfamiliennaus nicht über
genügend Guthaben verfügt habe. Auch weiteres sparguthaben habe der frühere Kläger nicht
gehabt' Dieser Klägervortrag ist im Tatbestand des angefochtenen urteils als unstreitig festge-
stellt und auch in den Entscheidungsgründen zugrunde geregt worden. Da der Tatbestand des
urteils gemäß S 314 ZPo Beweis für den mündlichen Parteivortrag erbringt, hat die Kammer
den vom Amtsgericht festgesteilten sachverhart zugrunde zu regen.

Die Beklagten können im Berufungsverfahren nicht mehr geltend machen, dass der Tatbestand
des angefochtenen urteils unrichtig sei, weil sie schriftsätzlich bestritten hätten, dass der Kläger
über keine ec-Karte verfügt habe und er diese zur Finanzierung des Mietwagens nicht habe
einsetzen können und dass überhaupt durch die Autovermietung vor.finanziert worden sei.
Hinsichtlich der Feststellungen im Tatbestand hätten die Beklagten Tatbestandsberichtigung
gemäß S 320 ZPo beantragen müssen. Da ein solcher Antrag nur innerhalb einer Frist von
zweiwochen ab Zustellung des urteils zulässig ist, kann er nicht mehr nachgeholt werden.

Für die Anmietung eines Ersatzfahzeuges der Gruppe 4 für zwei wochen, die für eine Ersatz-
beschaffung des total beschädigten Fahzeugs angesetzt werden durften, wären mindestens
1'078'42 EUR angefallen, wenn man die werte der Erhebung des Fraunhofer Instituts für 2o0g
(Mittelwert 77,03 EUR pro Tag im PLZ-Gebiet 0o) zugrunde legt. Nach dem bislang von der
Kammer fÜr das Jahr 2006 als schätzgrundlage zugrunde gelegten schwacke-AMS 2006 hätte
die Rechnung an reinen Mietwagenkosten 1 .148,- EUR (Modus pro Tag g2,-- EUR im pLZ_
Gebiet 066) zzgl' 294,-- EUR für eine Haftungsbefreiung, also insgesamt 1.442,-- EUR betra-
gen' welche schätzgrundlage heranzuziehen ist, kann hier dahinstehen, da auch bei Anwen-
dung der niedrigeren werte aus der Fraunhofer-Erhebung sich ein Betrag ergibt, den der
frühere'Kläger nicht vozufinanzieren in der Lage war.

Ein Geschädigter ist weder verpflichtet, seinen gewohnten Lebensstandard einzuschränken.
noch einen Kredit aufzunehmen, um den schädiger zu enflasten.

e) Da der frühere Kläger danach zu einem unfallersatztarif anmieten durfte, können die Kläger
Ersatz der unter dem 20.3.2006 in flechnung gestellten Mietwagenkosten verlangen.

Der von der Autovermietunglb verlangte Tarif ist im Vergleich zu anderen unfallersatz-
tarifen nicht überhöht gewesen. Zum Vergleich zieht die Kammer den schwacke-AMS 2006
heran' da andere Erhebungen zu unfallersatztarifen der Kammer nicht bekannt sind. Hinsicht-
lich der unfallersatztarife ist von seiten der Beklagten auch nicht eingewandt worden, dass
diese in dem schwacke-AMS 2006 nicht zutrefiend abgebildet worden seien.

Nach dem schwacke-AMs 2006 beträgt der Tagess atz für ein Fahzeug der Grup pe 4 im pLZ-
Bereich 066 im unfallersatztarif (Modus) 146,-- EUR brutto. Die Autovermietung Hofmann hat
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für die erste woche 130,- EUR netto und für die 2. woch e 117,--EUR netto abgerechnet, also
im Mittel 123'50 EUR netto, das sind bei 16 % MWSI 143,26 EUR brutto. Damit ist der Tarif imVergleich zu anderen unfallersatztarifen nicht überhöht. Dass für den früheren Kläger von
Anfang an absehbar war, dass das Mietfahzeug für zwei wochen benötigt würde, so dass
mÖglicherweise ein günstigerer wochentarif hätte gewählt werden müssen, ist nicht vorgetra_
gen worden.

unter Berücksichtigung des von der Beklagten vorgerichflich auf die MietwagenKosten gezahl-
ten Betrages von 1'137,96 EUR verbleibt ein Zahlungsanspruch der Kläger in Höhe von
1'011,00 EUR (2.249,24- 100,2g (so/o der reinen Mietwagenkosten) - 1.137,96).

f) Dieser Anspruch ist nicht dadurch ausgeschlossen, dass sich die parteien bereits abschlie-
ßend über die Höhe der von den Beklagten zu ersetzenden Mietwagenkosten durch einen
vergleich geeinigt hätten' Die Beklagten behaupten einen Vergleichsschluss alein dadurch,
dass die Beklagte zu 1) über einen Teilbetrag Abrechnung erteilt hat, danach auch die Gebüh_
ren des Rechtsanwalts bezahlt hat und derfrühere Klägerdann 10 Monate lang keineweiteren
AnsprÜche geltend gemacht hat. schweigen hat aber grundsätzlich keinen Erklärungswert.
Auch hier sind keine umstände ersichtlich, wonach das schweigen des früheren Klägers alskonkludente Zustimmung zu einem Vergleich oder als konkludenter Verzicht auf weitere An-
sprüche anzusehen wäre.

g) Die Beklagten können sich auch nicht darauf berufen, dass geringere Mietwagenkosten
angefallen seien, weil die Autovermietung lrD nachträglich eine reduzierte Rechnung
erstellt habe' soweit die Autovermietung mit schreiben vom 16.3.2007 gegenüber der Beklag-
ten zu 1) die Mietwagenkosten anhand des schwacke-Mietpreisspiegels berechnet hat, handel-
te es sich um ein vergleichsangebot ,,zur außergerichflichen Erledigung,,, das die Beklagte zu 1)nicht angenommen hat, da sie die vorgeschlagene Zahlung von noch 650,00 EUR nicht er-bracht hat.

2 .

Der Zinsanspruch folgt aus SS 2gg Abs. 1, 291 Abs. 1 BGB.

Die Kläger können Prozesszinsen ab dem 13.10.2007 verlangen, da die Klage den Beklagten
am 12.10.200T zugestellt worden ist.

Dass die Beklagten sich zu einem früheren Zeitpunkt in Vezug mit der Zahlung befunden
haben, kann nicht festgestellt werden.

Die Beklagten sind nicht durch das Abrechnungsschreiben vom 1g.4.2oo6der Beklagten zu 1)ab dem 20'4'2006 in Verzug geraten, da darin keine ernsthafte und endgültige Leistungsver-
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weigerung gemäß S 286 Abs. 2 Nr. 3 BGB enthalten ist. Eine Mahnung durch die Kläger ist
nicht vorgetragen worden.

tv.

Die Kostenentscheidung forgt aus gg gz Abs. 1, 100 Abs. 4 Zpo.

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf g 708 Nr. 10 Zpo. Anordnungen
gemäß SS 711 ,712 ZPO unterbleiben nach $ 713 ZPQ, da die Voraussetzungen, unter denen
ein Rechtsmittel gegen das Urteil stattfindet, unzweifelhaft nicht vorliegen. Anlass, die Revision
zuzulassen, bestand nicht, da die Sache weder grundsätzliche Bedeutung hat noch die Fortbil-
dung des Rechts oder die sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des
Revisionsgerichts erfordern.

Die Festsetzung des streitwefts ergeht gemäß gg a7 Abs. 1 s. 1, 63 Abs. 2 s. 1 GKG.

Dr. Fichtner Weiß-Ehm
zugleich für den an der
Unterschriftsleistung ge-
hinderten Präsidenten des
Landgerichts Halle Schwaa
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